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Kurztitel 
 

Weisung zum Reglement über den Rotkreuzdienst (Reglement RKD) (59.500), Artikel 
3 Absatz 3 
Anforderungsprofil sowie Grundausbildungsdienst, Einsätze, Zuweisung und Dienstpflicht 
für RKD Fachspezialistinnen und -Spezialisten Diffusion (Spez Diff RKD) 

Zweck 
 

Diese Weisung präzisiert für Spez Diff RKD die Voraussetzungen für einen Beitritt zum 
RKD sowie den Grundausbildungsdienst (GAD), die Einsätze, die Zuweisung und die 
Dienstpflicht 

Geltungsbereich 
 

Fachspezialistinnen und -Spezialisten Diffusion (Spez Diff RKD) 
 
Hinweis: Soweit die Verordnung RKD, das Reglement RKD sowie diese Weisungen nichts 
anderes vorsehen, gelten für Sepz Diff RKD die gleichen Rechte und Pflichten wie für alle 
anderen AdRKD. 
 

Inhalt 
 

 
1. Anforderungsprofil 
 
Es gelten die allgemeinen Voraussetzungen zum Beitritt gemäss Art. 3. Abs. 1 
Reglement RKD. 
 
Zusätzlich gelten für Spez Diff RKD folgende Anforderungen:  

 Abschluss einer tertiären Berufsausbildung oder Studium,  

 Sehr gute Sprachkenntnisse mündlich und schriftlich in Deutsch und Französisch, 

 Sicheres Auftreten, 

 Bereitschaft, als Botschafterin des RKD die Rotkreuzgrundsätze und das 
Humanitäre Völkerrecht zu vermitteln sowie den RKD zu repräsentieren,   

 Bereitschaft, den RKD in der Gewinnung/Rekrutierung von neuen Mitgliedern aktiv 
zu unterstützen. 

 
2. Grundausbildungsdienst (GAD) 
 
Die GAD RKD Rekrutenschule (RS) dauert wie für alle AdRKD insgesamt 6 Wochen, 
aufgeteilt in: 
 
1. Teil RKD RS 
Die ersten 3 Wochen RKD RS finden für alle AdRKD gemeinsam statt, integriert in die 
Sommer RS der Spital Schulen 41 (Spit S), während den ersten 3 Wochen (KW 27-
29). Diese Ausbildung ist nicht teilbar und es kann insgesamt maximal an 2 Tagen 
Urlaub beantragt werden. 
 
Nach erfolgtem 1. Teil RKD RS können Sepz Diff RKD wie alle AdRKD gemäss 
Anfrage der Geschäftsstelle RKD (GS RKD) bereits Einsätze leisten und für Assistenz- 
und Aktivdienste aufgeboten werden. 
 
 
 



 

2. Teil RKD RS 
Der 2. Teil der RKD RS besteht für Spez Diff RKD aus folgenden zwei Komponenten: 
a. SVEB Modul 1 (Zertifikat: «Lernveranstaltungen mit Erwachsenen durchführen»): 

insgesamt 18 Tage, verteilt auf Module à 3-4 Tage während dem 
Frühlingssemester an der BUSA (Berufsunteroffiziersschule der Armee, Herisau). 

b. Ausbildung in den Themen Rotkreuzgrundsätze und Humanitäres Völkerrecht/ 
Kriegsvölkerrecht (HVR/KVR): während 2 Tagen im SRK. 

 
3. Einsätze 
 
Die Einsätze der Spez Diff RKD richten sich gemäss dem Bedarf der GS RKD. Spez 
Diff RKD können gemäss ihren spezifischen Kompetenzen auch im Sanitätsdienst der 
Armee aufgeboten werden. 
 
Insbesondere sind folgende Einsätze für Spez Diff RKD vorgesehen, wobei die 
Auflistung nicht abschliessend ist: 
- Referate über den RKD in der Armee und zivilen Institutionen, 
- Vermittlung von Grundsätzen in den Themen HVR/KVR, Rotkreuzgrundsätze, Ethik 

im Militär, Didaktik, Rhetorik etc. für AdRKD und Angehörige der Armee (AdA), 
- Unterstützung der GS RKD, 
- Einsätze in der medizinischen Grundversorgung der Armee gemäss ihren 

Kompetenzen, 
- Mitarbeit in Arbeitsgruppen und Projekten der GS RKD. 
 
4. Zuweisung 
 
Spez Diff RKD sind im Regelfall keiner Formation der Armee zugewiesen.  
 
Nach dem 1. Teil RKD RS werden sie in den RKD internen Bereich «RKD-Bereich-
Aktiv» zugewiesen. Es gilt dazu die Weisung zum Artikel 5 des Reglement RKD 
(59.500): Zuweisung, Einteilung und Einsätze.  
 
5. Dienstpflicht  
 
Die Dauer der Dienstleistung richtet sich wie bei allen AdRKD gemäss Art. 5 VRKD 
sowie Art. 9 Reglement RKD.  

 
Die Entlassung aus dem RKD erfolgt wie bei allen AdRKD gemäss Art. 21 Reglement 
RKD. 
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